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RS Vwgh 1990/3/19 89/18/0136
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1990

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §84 Abs4;

Rechtssatz

Eine Überschreitung der materiellen Grenzen der Entfernungsbefugnis nach § 84 Abs 4 StVO durch die Beh, somit eine

mißverständliche Anwendung dieser Bestimmung bedeutet noch nicht, daß sich die Beh die Zuständigkeit einer

anderen Beh, zB der Baubehörde arrogiert hätte.
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